
Pauschalen ab dem Kindergartenjahr 2008/2009 
- Kommunale Träger - 

__________________________________________________________________ 
 
 
 

Erstes Kind 
 Fortbildungspauschale 

Personalkostenpauschale Heilpädagogenpauschale Träger mit 
Spitzenverband 

Träger ohne 
Spitzenverband 

 

17.592,00 1.908,00 --- 400,00 
davon die 

Hälfte 
8.796,00 954,00 -- -- 

zuzüglich 
Trägeranteil 

21 % 

1.847,00 200,00 -- -- 

ergibt: 10.643,00 1.154,00 -- 400,00 

 
 
 

Zweites Kind 
 Fortbildungspauschale 

Personalkostenpauschale Heilpädagogenpauschale Träger mit 
Spitzenverband 

Träger ohne 
Spitzenverband 

 

5.864,00 636,00 --- 300,00 
davon die 

Hälfte 
2.932,00 318,00 -- -- 

zuzüglich 
Trägeranteil 

21 % 

616,00 67,00 -- -- 

ergibt: 3.548,00 385,00 -- 300,00 

 
 
 

Drittes Kind 
 Fortbildungspauschale 

Personalkostenpauschale Heilpädagogenpauschale Träger mit 
Spitzenverband 

Träger ohne 
Spitzenverband 

 

11.728,00 1.272,00 --- 200,00 
davon die 

Hälfte 
5.864,00 636,00 -- -- 

zuzüglich 
Trägeranteil 

21 % 

1.231,00 134,00 -- -- 

ergibt: 7.095,00 770,00 -- 200,00 

 
Die Pauschale erhöht sich für jedes Kind um 764,00 EUR, wenn im 
Betreuungsvertrag eine wöchentliche Betreuungszeit von 45 Stunden vereinbart 
wurde und das Kind in Gruppenform III c der Anlage zu § 19 KiBiz betreut wird.  

 
 



Pauschalen ab dem Kindergartenjahr 2008/2009 
- Kirchliche Träger - 

__________________________________________________________________ 
 
 
 

Erstes Kind 
 Fortbildungspauschale 

Personalkostenpauschale Heilpädagogenpauschale Träger mit 
Spitzenverband 

Träger ohne 
Spitzenverband 

 

17.592,00 1.908,00 200,00 400,00 
davon die 

Hälfte 
8.796,00 954,00 -- -- 

zuzüglich 
Trägeranteil 

12 % 

1.056,00 114,00 -- -- 

ergibt: 9.852,00 1.068,00 200,00 400,00 

 
 
 

Zweites Kind 
 Fortbildungspauschale 

Personalkostenpauschale Heilpädagogenpauschale Träger mit 
Spitzenverband 

Träger ohne 
Spitzenverband 

 

5.864,00 636,00 150,00 300,00 
davon die 

Hälfte 
2.932,00 318,00 -- -- 

zuzüglich 
Trägeranteil 

12 % 

352,00 38,00 -- -- 

ergibt: 3.284,00 356,00 150,00 300,00 

 
 
 

Drittes Kind 
 Fortbildungspauschale 

Personalkostenpauschale Heilpädagogenpauschale Träger mit 
Spitzenverband 

Träger ohne 
Spitzenverband 

 

11.728,00 1.272,00 100,00 200,00 
davon die 

Hälfte 
5.864,00 636,00 -- -- 

zuzüglich 
Trägeranteil 

12 % 

704,00 76,00 -- -- 

ergibt: 6.568,00 712,00 100,00 200,00 

 
Die Pauschale erhöht sich für jedes Kind um 930,00 EUR, wenn im 
Betreuungsvertrag eine wöchentliche Betreuungszeit von 45 Stunden vereinbart 
wurde und das Kind in Gruppenform III c der Anlage zu § 19 KiBiz betreut wird.  

 
 



Pauschalen ab dem Kindergartenjahr 2008/2009 
- Finanzschwache Träger - 

__________________________________________________________________ 
 
 
 

Erstes Kind 
 Fortbildungspauschale 

Personalkostenpauschale Heilpädagogenpauschale Träger mit 
Spitzenverband 

Träger ohne 
Spitzenverband 

 

17.592,00 1.908,00 200,00 400,00 
davon die 

Hälfte 
8.796,00 954,00 -- -- 

zuzüglich 
Trägeranteil 

9 % 

792,00 86,00 -- -- 

ergibt: 9.588,00 1.040,00 200,00 400,00 

 
 
 

Zweites Kind 
 Fortbildungspauschale 

Personalkostenpauschale Heilpädagogenpauschale Träger mit 
Spitzenverband 

Träger ohne 
Spitzenverband 

 

5.864,00 636,00 150,00 300,00 
davon die 

Hälfte 
2.932,00 318,00 -- -- 

zuzüglich 
Trägeranteil 

9 % 

264,00 29,00 -- -- 

ergibt: 3.196,00 347,00 150,00 300,00 

 
 
 

Drittes Kind 
 Fortbildungspauschale 

Personalkostenpauschale Heilpädagogenpauschale Träger mit 
Spitzenverband 

Träger ohne 
Spitzenverband 

 

11.728,00 1.272,00 100,00 200,00 
davon die 

Hälfte 
5.864,00 636,00 -- -- 

zuzüglich 
Trägeranteil 

9 % 

528,00 57,00 -- -- 

ergibt: 6.392,00 693,00 100,00 200,00 

 
Die Pauschale erhöht sich für jedes Kind um 917,00 EUR, wenn im 
Betreuungsvertrag eine wöchentliche Betreuungszeit von 45 Stunden vereinbart 
wurde und das Kind in Gruppenform III c der Anlage zu § 19 KiBiz betreut wird.  

 
 



Pauschalen ab dem Kindergartenjahr 2008/2009 
- Elterninitiativen - 

__________________________________________________________________ 
 
 
 

Erstes Kind 
 Fortbildungspauschale 

Personalkostenpauschale Heilpädagogenpauschale Träger mit 
Spitzenverband 

Träger ohne 
Spitzenverband 

 

17.592,00 1.908,00 200,00 400,00 
davon die 

Hälfte 
8.796,00 954,00 -- -- 

zuzüglich 
Trägeranteil 

4 % 

352,00 38,00 -- -- 

ergibt: 9.148,00 992,00 200,00 400,00 

 
 
 

Zweites Kind 
 Fortbildungspauschale 

Personalkostenpauschale Heilpädagogenpauschale Träger mit 
Spitzenverband 

Träger ohne 
Spitzenverband 

 

5.864,00 636,00 150,00 300,00 
davon die 

Hälfte 
2.932,00 318,00 -- -- 

zuzüglich 
Trägeranteil 

4 % 

117,00 13,00 -- -- 

ergibt: 3.049,00 331,00 150,00 300,00 

 
 
 

Drittes Kind 
 Fortbildungspauschale 

Personalkostenpauschale Heilpädagogenpauschale Träger mit 
Spitzenverband 

Träger ohne 
Spitzenverband 

 

11.728,00 1.272,00 100,00 200,00 
davon die 

Hälfte 
5.864,00 636,00 -- -- 

zuzüglich 
Trägeranteil 

4 % 

235,00 25,00 -- -- 

ergibt: 6.099,00 661,00 100,00 200,00 

 
Die Pauschale erhöht sich für jedes Kind um 980,00 EUR, wenn im 
Betreuungsvertrag eine wöchentliche Betreuungszeit von 45 Stunden vereinbart 
wurde und das Kind in Gruppenform III c der Anlage zu § 19 KiBiz betreut wird.  
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